
Bürgermeisteramt       Rhein-Neckar-Kreis 
Hirschberg a.d.B. 
 
 

Satzung 
 

zur Änderung der Friedhofssatzung (Friedhofsordnung  und 
Bestattungsgebührensatzung) der Gemeinde Hirschberg  a.d.B. vom 
11.05.2004. 
 
Aufgrund von § 4 der Gemeindeordnung in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 
581 ff., ber. S. 698) zuletzt geändert durch Gesetz vom 04. Mai 2009 (GBl. S. 185) 
 
hat der Gemeinderat am 08.12.2009 folgende  
 

S a t z u n g 
 
beschlossen: 
 

§ 1 
 
Der § 4 erhält folgende Fassung:  
 
 
„§ 4 Gewerbliche Betätigung auf dem Friedhof 
 
(1) Bildhauer, Steinmetze, Gärtner und sonstige Gewerbetreibende bedürfen für die 
Tätigkeit auf dem Friedhof der vorherigen Zulassung durch die Gemeinde. Sie kann 
den Umfang der Tätigkeiten festlegen. 
 
(2) Zugelassen werden nur solche Gewerbetreibende, die fachkundig, leistungsfähig 
und zuverlässig sind. Die Gemeinde kann für die Prüfung der Fachkunde, 
Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit geeignete Nachweise verlangen, 
insbesondere dass die Voraussetzungen für die Ausübung der Tätigkeit nach dem 
Handwerksrecht erfüllt werden. 
 
Die Zulassung erfolgt durch Ausstellung eines Berechtigungsscheins; dieser ist den 
aufsichtsberechtigten Personen der Gemeinde auf Verlangen vorzuzeigen. Die 
Zulassung wird auf 5 Jahre befristet. 
 
(3) Die Gewerbetreibenden und ihre Beauftragten haben die Friedhofssatzung und 
die dazu ergangenen Regelungen zu beachten. 
 
(4) Die Gewerbetreibenden dürfen die Friedhofswege nur zur Ausübung ihrer 
Tätigkeit und nur mit geeigneten Fahrzeugen befahren. Werkzeuge und Materialien 
dürfen auf dem Friedhof nur vorübergehend oder nur an den dafür bestimmten 
Stellen gelagert werden. Bei Beendigung der Arbeit sind die Arbeits- und Lagerplätze 
wieder in den früheren Zustand zu bringen. Baureste, Erde, Grabsteine, 
Grabeinfassungen sind aus dem Friedhof zu entfernen und dürfen nicht in den 
Abfallmulden gelagert werden. 
 



(5) Gewerbetreibenden, die gegen die Vorschriften der Absätze 3 und 4 verstoßen, 
oder bei denen die Voraussetzungen des Abs. 2 ganz oder teilweise nicht mehr 
gegeben sind, kann die Gemeinde die Zulassung auf Zeit oder auf Dauer 
zurücknehmen oder widerrufen. 
 
(6) Das Verfahren nach Abs. 1 und 2 kann über einen Einheitlichen Ansprechpartner 
im Sinne des Gesetzes über Einheitliche Ansprechpartner für das Land Baden-
Württemberg abgewickelt werden; § 42a und §§ 71a bis 71e des 
Landesverwaltungsverfahrensgesetzes in der jeweils geltenden Fassung finden 
Anwendung. 
 
 

§ 2 
 

Die Satzung tritt am 01. Januar 2010 in Kraft.“ 
 
 
Hinweis:  
 
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens oder Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für Baden-Württemberg oder auf Grund der Gemeindeordnung 
erlassener Vorschriften beim Zustandekommen dieser Satzung ist nach § 4 Abs. 4 
der Gemeindeordnung unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich und unter 
Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, innerhalb eines 
Jahres seit der Bekanntmachung der Satzung bei der Gemeinde Hirschberg a.d.B. 
geltend gemacht worden sind. 
 
Wer die Jahresfrist ohne tätig zu werden verstreichen lässt, kann eine etwaige 
Verletzung gleichwohl auch später geltend machen, wenn 
-  die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die 
 Bekanntmachung verletzt worden sind, oder 
- der Bürgermeister dem Beschluss nach § 43 Gemeindeordnung wegen Gesetz- 
 widrigkeit widersprochen hat, oder 
- vor Ablauf der Jahresfrist die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet 
 hat, oder 
- die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Gemeinde  
 Hirschberg a.d.B. unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung  
 Begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden ist. 
 
Hirschberg a.d.B., den 08. Dezember 2009 
 
 
 
Manuel Just 
Bürgermeister 
 


